
Allgemeine geschäftsbedingungen
§ 1 geltungsbereich
1. Für sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen der BEL NET 
GmbH und ihren Kunden gelten die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Auftragsertei-
lung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden, 
die die BEL NET GmbH nicht ausdrücklich anerkennt, sind für die 
BEL NET GmbH unverbindlich, auch wenn die BEL NET GmbH 
diesen nicht ausdrücklich widerspricht. Diese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen gelten auch dann, wenn die BEL NET GmbH 
in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingun-
gen des Kunden dessen Aufträge vorbehaltlos ausführen. 

2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für 
alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden der 
BEL NET GmbH oder seinem Rechtsnachfolger, auch wenn sie 
nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart wurden.

3. Die BEL NET GmbH behält sich vor, diese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unter der Voraussetzung einer Vertragslü-
cke oder der Störung des Äquivalenzverhältnisses nachträglich 
anzupassen, soweit dies für die Kunden der BEL NET GmbH 
zumutbar ist.

4. Die BEL NET GmbH wird den Kunden gegebenenfalls die 
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen mitteilen 
und hierbei ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese gelten, 
wenn er nicht binnen eines Monats widerspricht.

5. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gehen sämtlichen 
anderweitigen ausdrücklichen Vereinbarungen mit den Kunden 
der BEL NET GmbH im Rang nach, weshalb sie soweit sie diesen 
widersprechen, keine Anwendung finden. 

§ 2 lieferungen und leistungen
1. Die Angebote der BEL NET GmbH sind freibleibend und un-
verbindlich und verstehen sich vorbehaltlich der Selbstbeliefe-
rung durch unseren Lieferanten. Ein Vertrag kommt erst mit der 
schriftlichen Auftragsbestätigung der BEL NET GmbH, spätes-
tens jedoch durch Annahme der Lieferung durch den Kunden 
zustande.

2. Dem Kunden zumutbare technische und gestalterische Ab-
weichungen von Angaben in Prospekten, Katalogen und ande-
ren Unterlagen sowie Modell-, Konstruktion, und Materialände-
rungen im Zuge des technischen Fortschritts und der weiteren 
Entwicklung bleiben vorbehalten, ohne dass hieraus Rechte 
gegen die BEL NET GmbH hergeleitet werden können.

3. Das Recht zu zumutbaren Teillieferungen und deren Fakturie-
rung bleibt der BEL NET GmbH ausdrücklich vorbehalten.

4. Vereinbarte Liefertermine gelten als eingehalten, wenn das 
Vertragsprodukt zum vereinbarten Liefertermin dem Frachtfüh-
rer übergeben wurde, soweit keine anderweitige ausdrückliche 
Vereinbarung getroffen wurde. Verzögert sich die Versendung 
aus Gründen, die der Risikosphäre des Kunden entstammen, so 
können die Vertragsprodukte auf Kosten und Gefahr des Kun-
den eingelagert werden.

5. Voraussichtliche Liefertermine werden nach dem voraussicht-
lichen Leistungsvermögen der BEL NET GmbH bestimmt und 
sind unverbindlich. Ausdrückliche Liefertermine stehen nach 
Vornahme eines Deckungskaufs vorbehaltlich rechtzeitiger 
Selbstbelieferung. Im Falle von Verzögerungen, die nicht von 
der BEL NET GmbH zu vertreten sind, insbesondere bei höherer 
Gewalt, entgegenstehenden hoheitlichen Maßnahmen, Nichter-
teilung behördlicher Genehmigungen, Arbeitskämpfen, Sabota-
ge und unvorhersehbarem Rohstoffmangel, verlängert sich die 
Lieferfrist entsprechend. 

6. Soweit die Erstellung/Lieferung von Software Leistungsge-
genstand ist, übernimmt der Kunde die Installation, Implemen-
tierung und Parametrisierung in eigener Verantwortung, soweit 
die Parteien nichts Gegenteiliges vereinbaren. 

§ 3 unterlagen, dokumentationen und Pläne
Im Hinblick darauf, dass die Vergütung der Leistungen regel-
mäßig nach Zeit erfolgt, sind sich die Parteien einig, dass eine 
Dokumentation nur dann erstellt und dem Kunden überlassen 
werden soll, wenn dies der BEL NET GmbH erforderlich er-
scheint oder der Kunde eine solche vor Leistungserbringung 
ausdrücklich anfordert. Die Anforderung muss Zweck, Umfang 
und Konkretisierungsgrad der erwünschten Dokumentation 

bestimmt bezeichnen. Im Übrigen sind Dokumentationen, in 
welcher Form auch immer, nicht geschuldet.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Alle von der BEL NET GmbH angegebenen Preise verstehen 
sich ab Auslieferungslager Braunschweig. Mehrwertsteuer und 
andere gesetzliche Abgaben im Lieferland sowie Verpackung, 
Transportkosten, Transportversicherung, Umwelt und Abwick-
lungspauschale sowie Fahrtkosten werden dem Kunden ent-
sprechend berechnet.

2. Die BEL NET GmbH behält sich das Recht vor, den Preis ange-
messen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages von der 
BEL NET GmbH nicht zu vertretende Kostenerhöhungen – insbe-
sondere auf Grund von Preiserhöhungen seitens der Lieferanten 
oder von Wechselkursschwankungen – bei der BEL NET GmbH 
eintreten. Diese wird die BEL NET GmbH dem Kunden auf Ver-
langen nachweisen.

3. Zahlungen sind sofort nach Rechnungsstellung ohne jeden 
Abzug fällig. Rechnungsstellung erfolgt mit Lieferung. Schecks 
werden lediglich erfüllungshalber angenommen. 

§ 5 eigentumsvorbehalt
1. Die BEL NET GmbH behält sich das Eigentum an den Lieferge-
genständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäfts-
beziehung vor. Bei grobvertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die BEL NET GmbH nach 
angemessener Fristsetzung berechtigt, die Liefergegenstände 
zurückzunehmen; der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. 
Bei Pfändung von Liefergegenständen oder sonstigen Eingriffen 
Dritter hat der Kunde die BEL NET GmbH unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen, damit die BEL NET GmbH Klage gemäß 
§ 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, der BEL NET GmbH die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Kunden für den der BEL NET GmbH entstandenen Ausfall.

2. Der Kunde ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentli-
chen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt der BEL NET 
GmbH jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (einschließlich USt) ab, die ihm aus der Weiterver-
äußerung gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, 
und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne 
oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden sind. Zur Ein-
ziehung dieser Forderung ist der Kunde nach deren Abtretung 
ermächtigt. Die Befugnis der BEL NET GmbH, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichtet 
sich die BEL NET GmbH, die Forderung nicht einzuziehen, solan-
ge der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der 
Fall, dann kann die BEL NET GmbH verlangen, dass der Kunde 
der BEL NET GmbH die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Anga-
ben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

3. Die Verarbeitung oder Umbildung der Liefergegenstände 
durch den Kunden wird stets für die BEL NET GmbH vorgenom-
men. Werden die Liefergegenstände mit anderen, der BEL NET 
GmbH nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt 
die BEL NET GmbH das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zurzeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Glei-
che wie für die Vorbehaltsware.

4. Werden die Liefergegenstände mit anderen, der BEL NET 
GmbH nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden 
oder vermischt, so erwirbt die BEL NET GmbH das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegen-
stände zu den anderen verbundenen oder vermischten Ge-
genständen zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. 
Erfolgte die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass 
die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt 
als vereinbart, dass der Kunde der BEL NET GmbH anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das Alleineigentum 
oder das Miteigentum für die BEL NET GmbH.

5. Der Kunde tritt der BEL NET GmbH auch die Forderungen zur 
Sicherung der Forderungen der BEL NET GmbH gegen ihn ab, 
die ihm durch die Verbindung der Liefergegenstände mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

6. Die BEL NET GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Si-
cherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als 
ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht 
beglichen sind, um mehr als 10% übersteigt.

§ 6 Rechtsfolgen bei leistungsstörungen
1. Garantien und Zusicherungen für die Beschaffenheit der 
Leistungen übernimmt die BEL NET GmbH nur, soweit dies aus-
drücklich vereinbart ist. 

2. Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige, dass ein Ge-
währleistungsfall nicht vorliegt, ist die BEL NET GmbH be-
rechtigt, alle Aufwendungen ersetzt zu verlangen. Kosten der 
Überprüfung und Reparatur sowie Fahrtkosten werden zu den 
jeweils gültigen Servicepreisen der BEL NET GmbH berechnet. 

3. Soweit von der BEL NET GmbH dienstvertragliche Leistungen 
erbracht werden, gilt Folgendes:

Die BEL NET GmbH schuldet dem Kunden keinen bestimmten 
Erfolg. Sie wird jedoch die Leistungen mit großer Sorgfalt durch-
führen. Erbringt die BEL NET GmbH Leistungen nicht vertrags-
gemäß und hat sie dies zu vertreten, so ist sie verpflichtet, die 
Leistungen ohne Mehrkosten für den Kunden innerhalb ange-
messener Frist vertragsgemäß zu erbringen. Voraussetzung ist 
eine Rüge des Kunden, die nach Kenntnis oder grob fahrlässiger 
Unkenntnis unverzüglich zu erfolgen hat. Der Kunde ist ver-
pflichtet, sämtliche Leistungen der BEL NET GmbH unverzüg-
lich eingehend zu überprüfen und zu untersuchen. Gelingt die 
vertragsgemäße Erbringung der Leistung aus von der BEL NET 
GmbH zu vertretenden Gründen auch innerhalb einer vom Kun-
den ausdrücklich gesetzten angemessenen Nachfrist in wesent-
lichen Teilen nicht, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag über 
den jeweiligen Einzelauftrag fristlos zu kündigen. Soweit durch 
die nichtvertragsgemäße Leistung und nach erfolglosem Ablauf 
der Nachfrist die Fortsetzung sämtlicher Vertragsverhältnisse 
oder weiterer Einzelaufträge zwischen den Vertragsparteien 
für den Kunden, unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen, 
unzumutbar ist, ist dieser berechtigt, diese insgesamt oder teil-
weise zu kündigen.

Im Falle der fristlosen Kündigung hat die BEL NET GmbH An-
spruch auf Vergütung für die bis zum Wirksamwerden der Kün-
digung erbrachten Leistungen. Die Vergütung entfällt nur für 
solche Leistungen, für die der Kunde innerhalb von vier Wochen 
nach Erklärung der Kündigung nachweist, dass sie für ihn nicht 
nutzbar und ohne Interesse sind.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus einem anderen 
wichtigen Grund bleibt unberührt. 

Die BEL NET GmbH hat auch in solchen Fällen Anspruch auf 
Vergütung für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung er-
brachten Leistungen. Die Vergütung entfällt auch insoweit nur 
für solche Leistungen, für die der Kunde innerhalb von vier Wo-
chen nach Erklärung der Kündigung nachweist, dass sie für ihn 
nicht nutzbar und ohne Interesse sind.

4. Soweit von der BEL NET GmbH werkvertragliche Leistungen 
erbracht werden, bedürfen diese der Abnahme. Sind werkver-
tragliche Leistungen mangelhaft, so wird die BEL NET GmbH 
die Mängel auf entsprechende Mängelrüge hin innerhalb 
angemessener Zeit beseitigen oder ein neues Werk erstellen 
(Nacherfüllung). Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelun-
gen vorbehaltlich der Haftungsregelung in § 12. Das Recht zum 
Rücktritt ist dabei jedoch auf die jeweiligen Einzelleistungen 
begrenzt. 

Die Gewährleistungszeit beträgt zwölf Monate, beginnend mit 
der vollständigen Abnahme des Werks vom Kunden. 

5. Soweit von der BEL NET GmbH kaufvertragliche Leistungen 
erbracht werden und die gelieferten Sachen mangelhaft sind, 
wird die BEL NET GmbH auf entsprechende Rüge die Mängel in-
nerhalb angemessener Zeit beseitigen oder mangelfreie Sachen 
nachliefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, 
stehen dem Kunden die gesetzlichen Rechte vorbehaltlich der 
Haftungsregelungen gemäß § 12 zu. Das Recht zum Rücktritt 
ist dabei jedoch auf die gelieferte Sache begrenzt.

Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist im Übrigen erst 
auszugehen, wenn der BEL NET GmbH hinreichende Gelegen-
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heit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wur-
de, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn die 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung ermöglicht ist, wenn sie 
von der BEL NET GmbH verweigert oder unzumutbar verzögert 
wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussich-
ten bestehen, oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen 
Gründen vorliegt. 

Die Gewährleistungszeit beträgt zwölf Monate, beginnend mit 
der Ablieferung des Kaufgegenstands beim Kunden. 

6. Soweit von der BEL NET GmbH mietvertragliche Leistungen 
erbracht werden, ist eine verschuldensunabhängige Haftung für 
bereits bei Vertragsschluss vorhandene Fehler der vermieteten 
Gegenstände ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzli-
chen Regelungen.

§ 7 untersuchungs- und Rügepflicht
1. Der Kunde ist verpflichtet, gelieferte Ware, erstellte Werke 
und erbrachte Leistungen auf offensichtliche Mängel, die ei-
nem durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu 
untersuchen. Zu den offensichtlichen Mängeln zählen auch 
das Fehlen von Handbüchern sowie erhebliche, leicht sichtba-
re Beschädigungen. Ferner fallen Fälle darunter, in denen eine 
andere Sache/ein anderes Werk oder eine zu geringe Menge 
geliefert/erstellt wurde. Solche offensichtlichen Mängel sind bei 
der BEL NET GmbH unverzüglich, spätestens innerhalb von sie-
ben Tagen nach Lieferung/Werkerstellung/Leistungserbringung 
schriftlich zu rügen.

2. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen bei der 
BEL NET GmbH ebenfalls innerhalb von sieben Tagen nach dem 
Erkennen durch den Kunden gerügt werden. 

3. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt der 
Leistungsgegenstand in Ansehung des betreffenden Mangels 
als genehmigt. 

§ 8 mitwirkungspflichten des Kunden
Der Erfolg oder Misserfolg der Zusammenarbeit hängt auch 
entscheidend davon ab, ob und in welchem Umfang der Kun-
de im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit an der Realisierung  
der Projekte mitwirkt. Dieser verpflichtet sich daher, die  
BEL NET GmbH bei der Leistungserbringung aktiv und best-
möglich zu unterstützen. Der Kunde verpflichtet sich insbeson-
dere:

1. Der BEL NET GmbH etwaige zur Vertragsdurchführung not-
wendige Informationen, Unterlagen und Materialien, insbeson-
dere etwaige Anforderungsprofile, Pflichtenhefte und Spezifika-
tionen, Quell- und Objektcodes, Programmablauf, Datenfluss 
und sonstige Pläne, Erstellungs- und Anwendungsdokumenta-
tionen, etc. zum Zwecke und für die Dauer der Vertragsdurch-
führung zu überlassen.

2. Die BEL NET GmbH und dessen im Rahmen dieses Vertrages 
eingesetzten Personal und Erfüllungsgehilfen Zugang zu etwa-
igen vertragsgegenständlichen System(en) und Einrichtungen, 
insbesondere Hard- und Software, zu gewähren sowie die zur 
Durchführung von Fernwartungen angeforderten Mitwirkungs-
leistungen zu erbringen.

3. Im Rahmen der Vertragsdurchführung selbst mit ausreichend 
und geeignetem Personal zu arbeiten sowie zur Aufrechterhal-
tung bzw. Herbeiführung der reibungslosen Funktionsfähigkeit 
des Gesamtsystems erforderliche Systemvoraussetzungen zur 
Verfügung zu stellen.

4. Der BEL NET GmbH jedwede Fehler, Mängel und Störungen in 
der IT-Infrastruktur unverzüglich mitzuteilen.

5. Für die Durchführung des Vertrages notwendige Termine 
und Besprechungen sachgerecht mit der BEL NET GmbH abzu-
stimmen und in Zweifelsfällen rechtzeitig Rücksprache mit der  
BEL NET GmbH zu halten.

6. Für eine regelmäßige, grundsätzlich tägliche, ausreichende 
und ordnungsgemäße Sicherung seiner Daten zu sorgen.

7. Kommt der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht nach, 
so verlängern sich etwaig festgelegte Zeiträume in entspre-
chendem und angemessenem Umfang. Weitergehende An-
sprüche der BEL NET GmbH bleiben unberührt.

§ 9 einsatzort
Die Wahl des Einsatzortes trifft die BEL NET GmbH nach Zweck-
mäßigkeitserwägungen. Die Durchführung von Arbeiten im 
Wege der Fernwartung ist zulässig. 

§ 10 Rechteeinräumung
Vorbehaltlich einer anderweitigen individuellen Vereinbarung 
verbleiben sämtliche Rechte an den Arbeitsergebnissen, also an 
sämtlichen durch die Tätigkeit der BEL NET GmbH im Rahmen 
dieses Vertrags geschaffenen Werken, bei der BEL NET GmbH. 
Die BEL NET GmbH räumt dem Kunden jedoch ein einfaches, 
nicht übertragbares, örtlich auf das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland und zeitlich auf die Dauer des jeweiligen Einzel-
auftrags beschränktes Nutzungsrecht an den Arbeitsergebnis-
sen ein. Die mit der Rechteeinräumung einhergehenden ge-
setzlichen Mindestrechte bleiben unberührt, sodass der Kunde 
bezüglich Softwarekomponenten insbesondere das Recht hat, 
diese auf einem flüchtigen Medium (z. B. Festplatte) zu instal-
lieren, zu Sicherungszwecken auf ein anderes Speichermedium 
(z. B. ein Streamerband) zu kopieren, in den Arbeitspeicher, in 
einen Zwischenspeicher, in einen Cache-Speicher und in den 
Speicher der Grafikkarte zu laden. Er hat jedoch vorbehaltlich 
der Regelung in § 69d UrhG bzgl. Softwarekomponenten nicht 
das Recht, diese zu vervielfältigen, zu bearbeiten, in unverän-
derter oder veränderter Form zu verbreiten, öffentlich wieder-
zugeben, Unterlizenzen zu vergeben sowie im Rahmen dieses 
Vertrags eingeräumten Nutzungsrechte entgeltlich oder unent-
geltlich zu übertragen. 

§ 11 schutzrechte dritter
1. Beide Parteien erklären, dass sämtliche von ihnen einzu-
bringenden und im Rahmen dieses Vertrages einzusetzenden 
oder der jeweils anderen Partei ggf. zu überlassenden Materi-
alien, Betriebsgeheimnisse, Computerprogramme, technische 
Verfahren, Dokumentationen, Pläne, Zeichnungen, Grafiken 
etc. frei sind von Rechten Dritter oder ihr zumindest das Recht 
zukommt, diese zur Durchführung des Rahmenvertrages  
sowie der jeweiligen Einzelaufträge weiterzugeben sowie 
durch den Vertragspartner entsprechend nutzen und bearbei-
ten zu lassen. Beide Parteien stellen sicher, dass sie sämtli-
che zur Vertragsdurchführung notwendigen Rechte entweder  
originär oder durch entsprechende Vereinbarungen, z. B. mit 
ihren jeweiligen Arbeitnehmern, freien Mitarbeitern oder 
sonstigen Vertragspartnern oder Erfüllungsgehilfen erworben 
haben.

2. Soweit ein Dritter gegen eine der Vertragsparteien Schutz-
rechtsverletzungen geltend macht, so hat die jeweils andere 
Partei, soweit sie den betroffenen Vertragsgegenstand einge-
bracht hat, die in Anspruch genommene Partei von allen daraus 
resultierenden Ansprüchen, insbesondere Schadensersatzforde-
rungen sowie von den Kosten der Rechtsverteidigung in ange-
messener Höhe freizustellen. Die Freistellung erfolgt unter der 
Voraussetzung, dass ein Vergleich oder ein Anerkenntnis über 
die von dem Dritten geltend gemachten Ansprüche nur mit vor-
heriger schriftlicher Zustimmung erfolgt. 

3. Im Falle der Geltendmachung von Schutzrechtsverletzungen 
durch Dritte, werden sich die Parteien unverzüglich unterrichten 
und einander wechselseitig die zur Abwehr des erhobenen An-
spruchs erforderlichen Informationen und sonstige angemesse-
ne Unterstützung zur Verfügung stellen. 

§ 12 haftungsausschluss und haftungsbegrenzung
1. Die Haftung der BEL NET GmbH für leicht fahrlässige Pflicht-
verletzungen ist ausgeschlossen, sofern sie nicht Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaf-
tungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung 
für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen 
darf. Für den Verlust von Daten haftet die BEL NET GmbH zu-
dem insoweit nicht, als der Schaden darauf beruht, dass es der 
Kunde zu unterlassen hat, entsprechend § 8 6. Datensicherun-
gen durchzuführen und dadurch sicherzustellen, dass verloren 
gegangene Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt 
werden können. 

2. Gleiches gilt für die Haftung der Vertreter, Organe, Mitarbeiter 
und Erfüllungsgehilfen der BEL NET GmbH.

3. § 11 dieses Vertrages bleibt unberührt.

§ 13 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Forderungen aufrechnen oder Zurückbehaltungsrechte 
geltend machen. 

§14 Abtretung
Der Kunde kann Rechte aus diesem Vertrag nur mit Zustimmung 
der BEL NET GmbH abtreten.

§ 15 export- und importgenehmigungen
1. Von der BEL NET GmbH gelieferte Produkte und technisches 
Know-how sind zur Benutzung und zum Verbleib in dem mit 
dem Kunden vereinbarten Lieferland bestimmt. Die Wieder-
ausfuhr von Vertragsprodukten – einzeln oder in systeminteg-
rierter Form – ist für den Kunden genehmigungspflichtig und 
unterliegt grundsätzlich den Außenwirtschaftsvorschriften der 
Bundesrepublik Deutschland bzw. des anderen mit dem Kun-
den vereinbarten Lieferlandes. Der Kunde muss sich über diese 
Vorschriften selbständig nach deutschen Bestimmungen beim 
Bundesausfuhramt, 65760 Eschborn/Taunus, nach US-Bestim-
mungen beim US-Department of Commerce, Office of Export 
Administration, Washington, D.C. 20230, erkundigen. Unabhän-
gig davon, ob der Kunde den endgültigen Bestimmungsort der 
gelieferten Vertragsprodukte angibt, obliegt es dem Kunden in 
eigener Verantwortung, die gegebenenfalls notwendige Ge-
nehmigung der jeweils zuständigen Außenwirtschaftsbehörden 
einzuholen, bevor er solche Produkte exportiert.

2. Jede Weiterlieferung von Vertragsprodukten durch Kunden an 
Dritte, mit und ohne Kenntnis der BEL NET GmbH, bedarf gleich-
zeitig der Übertragung der Exportgenehmigungsbedingungen. 
Der Kunde haftet für die ordnungsgemäße Beachtung dieser 
Bedingungen gegenüber der BEL NET GmbH.

§ 16 eg-einfuhrumsatzsteuer
1. Soweit der Kunde seinen Sitz außerhalb Deutschlands hat, ist 
er zur Einhaltung bezüglich der Regelung der Einfuhrumsatz-
steuer der Europäischen Union verpflichtet. Hierzu gehört ins-
besondere die Bekanntgabe der Umsatzsteueridentifikations-
nummer an die BEL NET GmbH ohne gesonderte Anfrage. Der 
Kunde ist verpflichtet, auf Anfrage die notwendigen Auskünfte 
hinsichtlich seiner Eigenschaft als Unternehmer, hinsichtlich 
der Verwendung und des Transports der gelieferten Waren so-
wie hinsichtlich der statistischen Meldepflicht an die BEL NET 
GmbH zu erteilen.

2. Der Kunde ist verpflichtet, jeglichen Aufwand – insbesonde-
re eine Bearbeitungsgebühr – der bei der BEL NET GmbH aus 
mangelhaften bzw. fehlerhaften Angaben des Kunden zur Ein-
fuhrumsatzsteuer entsteht, zu ersetzen.

3. Jegliche Haftung von der BEL NET GmbH aus den Folgen der 
Angaben des Kunden zur Einfuhrumsatzsteuer bzw. den rele-
vanten Daten hierzu ist ausgeschlossen, soweit von Seiten der 
BEL NET GmbH nicht Vorsatz bzw. grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

§ 17 textform und nebenabreden
Nebenabreden bestehen nicht. Vertragsänderungen und/oder 
-ergänzungen bedürfen der Textform. Das gilt auch für die Auf-
hebung dieser Textformklausel.

§ 18 salvatorische Klausel
Sofern Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner zugehörigen 
Einzelverträge oder Anlagen ganz oder teilweise unwirksam 
sind oder werden sollten, so berührt dies nicht die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch die entsprechenden gesetzlichen Vorga-
ben zu ersetzen.

§ 19 gerichtsstand und Rechtswahl 
1. Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, 
ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
und im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis Braun-
schweig. Das Recht, den Kunden auch an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand gerichtlich in Anspruch zu nehmen, bleibt hiervon 
unberührt.

2. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien aus und im 
Zusammenhang mit diesem Vertragesverhältnis gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze 
über den internationalen Kauf beweglicher Waren sowie des 
internationalen Privatrechts. 

Seite 2


